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Beratungsgegenstand: 
Beratung und Beschlussfassung zur Anlage einer Streuobstwiese 
 
 
Beschluss: 
Der Rat der Gemeinde Hinte beschließt die Anlage einer Streuobstwiese auf der Gemeinde-
eigenen Fläche in der Gemarkung Hinte, Flur 4, Flurstück 6/2.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ca. 7.000,00 € für Material und Planungsleistungen. 
Die Fläche ist im Eigentum der Gemeinde Hinte. 
Die Pflanzungen sowie die Anlage weiterer Aufwertungen sollen in Eigenleistung durch 
Bürger der Gemeinde Hinte erfolgen. 
Die Wiese soll weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt bleiben. Es werden 
jährliche Pachteinnahmen erwartet.  
Außerdem soll die Obstwiese zur Kompensation für das Schutzgut Landschaftsbild 
herangezogen werden können. Die Höhe der Einnahmen hieraus ist noch nicht errechnet. 
 
 
 
Begründung:  
Am Runden Tisch Artenvielfalt wurde die Anlage einer Streuobstwiese angeregt. Mit der 
Anlage der Wiese soll ein wichtiger Biotoptyp für Insekten und Vögel hergestellt werden. Der 
Standort sollte nach Wirksamkeit für interessiertes Publikum gewählt werden. Der 
ausgewählte Standort am Fahrradweg zwischen Hinte und Westerhusen erfüllt diesen 
Zweck. Die Pflanzung soll möglichst gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern aus der 
Gemeinde und eventuell in Zusammenarbeit mit einer Schulklasse erfolgen. Wenn möglich, 
soll die Fläche mit weiteren Biotoptypen in kleinerem Umfang ergänzt werden. Hier könnten 
nach Vereinbarung Begehungen, Führungen sowie z.B. im Herbst ein Obstfest veranstaltet 
werden. Ein Hinweisschild am Fahrradweg soll auf die Zweckbestimmung der Wiese 
hinweisen. Gleichsam soll die Obstwiese mit bestimmten Auflagen für die landwirtschaftliche 
Nutzung verpachtet werden. So kann ein Pflegeaufwand durch die Gemeinde vermieden 
oder minimiert werden. 
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Anlagen:  
Obstwiese A3 2000 
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